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VERWALTERVERTRAG 
für Wohnungseigentumsanlagen 

 
 
 
Zwischen 
den Eigentümern der Wohnungseigentumsanlage: 
 
 
  
 
 
  

- nachstehend Eigentümergemeinschaft genannt - 
 
und der 
 
 
Wunder Hausverwaltungs GmbH  
 
 
Quellenstr. 3, 86165 Augsburg  

- nachstehend Verwalter genannt - 
 
wird folgender Verwaltervertrag geschlossen: 
 
 
 
 
 
Wichtige Vorbemerkung: 
Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums einer Wohnungseigentumsanlage steht allen Wohnungs- 
und Teileigentümern gemeinsam zu. Eine ordnungsmäßige Verwaltung ist jedoch praktisch nicht denkbar 
ohne ein besonderes Organ - den Verwalter. Nach § 20 WEG kann deshalb die Bestellung des Verwalters 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Verwaltung nach dem WEG bezieht sich nicht auf das gesamte Wohnungs- und Teileigentum, sondern 
nur auf das gemeinschaftliche Eigentum. Die Verwaltung des Sondereigentums, also der Wohnräume bzw. 
der nicht zu Wohnzwecken genutzten Räume obliegt dem jeweiligen Eigentümer selbst. Will ein Eigentümer 
auch sein Sondereigentum verwalten lassen, muss er hierüber einen gesonderten Vertrag abschließen. 
 
Der Verwalter ist stets Sachwalter für fremdes Vermögen. Die Verwaltung beruht auf einem gegenseitigen 
Vertrauensverhältnis zwischen Eigentümergemeinschaft und Verwalter. Dieses setzt neben der persönli-
chen Zuverlässigkeit, Unparteilichkeit und geordneten Vermögensverhältnissen auch spezielle an den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger, wohnungswirtschaftlicher Verwaltung orientierte Erfahrungen, die für eine 
kaufmännische und technische Geschäftsführung und Finanzverwaltung erforderlich sind, sowie gediegene 
Kenntnisse der geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften voraus. 
 
Die Verwaltervergütung ist ein Entgelt für die qualifizierte Dienstleistung. Deshalb wird ihre Höhe bestimmt 
durch den Umfang und die Güte der von dem Verwalter und seinen Mitarbeitern zu erbringenden Leistung. 
Ein Vergleich von Verwaltervergütungen bei verschiedenen Verwalterangeboten ist also nur auf der Grund-
lage eines Vergleichs der Leistungen und der Leistungsfähigkeit der Verwalterfirmen möglich. 
 
In diesem Vertrag wird unterschieden zwischen den Grundleistungen des Verwalters, auf die sich die 
Grundvergütung bezieht, und den Besonderen Leistungen, die der Verwalter aufgrund des Vertrages oder 
aufgrund von Beschlüssen der Wohnungseigentümer erbringt. Die Besonderen Leistungen sind zusätzlich 
zu vergüten. Die detaillierte Beschreibung der Leistungen zeigt das breite Spektrum der täglichen Arbeit des 
Verwalters auf. 
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I. Bestellung und Abberufung des Verwalters 
 
1. Die Verwalterbestellung erfolgt 
 

durch Beschluss der Wohnungseigentümerversammlung vom ........................ zu Tagesordnungspunkt  
für die Zeit vom ........................ bis ......................... 
 

2. Eine vorzeitige Abberufung des Verwalters durch die Eigentümergemeinschaft ist nur aus wichtigem 
Grund möglich. 

 
3. Der Verwalter kann das Verwalteramt nur aus wichtigem Grund niederlegen. 
 
 
II. Abschluss und Beendigung des Verwaltervertrages 
 
1. Der Verwaltervertrag wird fest auf die Dauer der Bestellung des Verwalters gem. Ziffer I 1. abgeschlos-

sen. Er verlängert sich jeweils um die Dauer der Wiederbestellung. 
 
2. Der Verwaltervertrag kann für die Zeit der Bestellung des Verwalters von der Eigentümergemeinschaft 

und von dem Verwalter nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. 
 
 
III. Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 
 
Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben sich aus der Teilungserklärung/Teilungsvertrag je-
weils in Verbindung mit der Gemeinschaftsordnung und dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), soweit 
dieser Vertrag nicht nachfolgend wirksam etwas anderes bestimmt. Ergänzend gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen über den entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag. 
 
Der Verwalter ist zu den nachfolgend aufgeführten Grundleistungen und Besonderen Leistungen berech-
tigt und verpflichtet. Dabei hat er Weisungen zu befolgen, die ihm die Wohnungseigentümer durch Be-
schluss erteilen; liegen Weisungen nicht vor, so ist er verpflichtet, die Grundsätze ordnungsmäßiger Verwal-
tung zu beachten. Soweit im Einzelfall die Verpflichtung des Verwalters einen Beschluss der Wohnungsei-
gentümer voraussetzt, ist dies nachfolgend im jeweiligen Einzelfall durch Beschluss (= B) gekennzeichnet. 
Werden dem Verwalter weitere in diesem Vertrag nicht genannte Aufgaben übertragen, so bedarf dies eines 
Beschlusses der Wohnungseigentümer und der Zustimmung durch den Verwalter. Ist die Vergütung nicht 
abweichend im Beschluss geregelt, so wird die diesbezügliche Tätigkeit des Verwalters nach Aufwand gem. 
Ziff. VII 2. vergütet. 
Für die Grundleistungen erhält der Verwalter die in Ziff. VII 1. genannte Vergütung. Die Vergütung für die 
Besonderen Leistungen werden nach Aufwand gem. Ziff. VII 2. vergütet, wenn nicht in Ziff. III eine Pau-
schalvergütung vereinbart wird, neben der die Auslagen und die Mehrwertsteuer gem. Ziff. VII 2. c) und d) 
zu zahlen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nichtzutreffendes streichen 
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1. Allgemeine kaufmännische Geschäftsführung 
 
1.1 Vorbereitung, Einberufung und Durchführung von Wohnungseigentümerversammlungen (WEV) 
 

Grundleistungen 

 a) Teilnahme an einer Verwaltungsbeiratssit-
zung zur Vorbereitung der ordentlichen 
WEV mit Erörterung von Tagungsort, Ta-
gungszeitpunkt und Tagesordnung; 

 b) Vorbereitung der ordentlichen WEV durch 
Anmieten eines Tagungsraumes auf Kos-
ten der Eigentümergemeinschaft, Erstellen 
einer Anwesenheitsliste, ggf. Erarbeiten 
von Beschlussvorlagen; 

 c) Einberufung der ordentlichen WEV, zu der 
alle Wohnungseigentümer schriftlich mit 
einfacher Briefpost unter Angabe der Ta-
gesordnung zu laden sind, wobei die Un-
terschrift mit Hilfe automatischer Einrich-
tungen (Fotokopie, EDV-Ausdruck) genügt; 
die Einladung ist an die letzte, dem Verwal-
ter bekannte Adresse des jeweiligen Woh-
nungseigentümers zu versenden; 

 d) Leitung und organisatorische Abwicklung 
(z. B. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
und der Abstimmungsergebnisse sowie de-
ren Bekanntgabe) der ordentlichen WEV, 
die auch während der üblichen Geschäfts-
zeiten des Verwalters abgehalten werden 
kann; 

 e) Stellungnahme zu allen Tagesordnungs-
punkten in der ordentlichen WEV; 

 f) Erstellung einer Niederschrift über die Ver-
sammlung in Form eines Ergebnisproto-
kolls innerhalb von längstens 3 Wochen 
nach dem Tag der Wohnungseigentümer-
versammlung sowie Vorlage beim Vorsit-
zenden des Verwaltungsbeirats - soweit 
vorhanden - und bei einem Wohnungsei-
gentümer zur Unterschrift; 

 g) Gewährung der Einsichtnahme in Nieder-
schriften; 

 h) Versendung von Ablichtungen der Nieder-
schrift über die WEV an jeden Wohnungs-
eigentümer. 

 

Besondere Leistungen 

 i) Vorbereitung, Einberufung und Durchfüh-
rung weiterer Wohnungseigentümerver-
sammlungen mit den Grundleistungen d) 
bis g); soweit diese nicht aufgrund schuld-
haften Verhaltens des Verwalters erforder-
lich sind; 
nach Aufwand Nein 
Pauschalvergütung 100,00 EUR 
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1.2 Durchführung von Beschlüssen der Wohnungseigentümer 
 

Grundleistungen 

 a) Durchführung von Beschlüssen, die Tätig-
keiten des Verwalters im Rahmen der sons-
tigen Grundleistungen erfordern; 

Besondere Leistungen 
 

 
1.3 Allgemeine Betreuung der Wohnungseigentümer in gemeinschaftlichen Angelegenheiten 

 
Grundleistungen 

 a) Mitwirkung, etwa durch Erarbeitung eines 
Textentwurfs oder durch Beratung bei der 
Aufstellung und Änderung von Haus- und 
Nutzungsordnungen für im gemeinschaftli-
chen Eigentum stehende Einrichtungen und 
Anlagen, z. B. Waschküche, Fahrstuhl (B)*; 

 b) Überwachung der Einhaltung der jeweils 
gültigen Haus- und Nutzungsordnungen 
durch von der Eigentümergemeinschaft be-
auftragte Dritte (z. B. den Hausmeister oder 
Bewachungspersonal) und Abmahnung bei 
Verstößen; 

 c) Teilnahme an einer weiteren Verwaltungs-
beiratssitzung (neben der in 1.1 a) genann-
ten); 

 d) Information des Verwaltungsbeirates über 
wichtige Vorgänge (Kopien über Schriftver-
kehr); 

 e) mündliche und schriftliche Auskunftsertei-
lung gegenüber der Eigentümergemein-
schaft einschließlich der Gewährung der 
Einsichtnahme in Verwaltungsunterlagen 
sowie gegenüber einzelnen Wohnungsei-
gentümern, die hieran ein berechtigtes Inte-
resse haben; 

 f) Führung des erforderlichen Telefon- und 
Schriftverkehrs mit den Wohnungseigentü-
mern und Dritten; 

 
Besondere Leistungen 

 g) Bearbeitung von allen Eigentumsübergän-
gen, einschließlich einer etwaigen Zustim-
mung zur Veräußerung; 
vom jeweiligen Veräußerer  80,00 EUR 
von der WEG Nein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B)* = Beschluss der WEG erforderlich 
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1.4 Vorbereitung des Abschlusses von Verträgen und Überwachung ihrer ordnungsmäßigen Durch-
führung 

 
Grundleistungen 

 a) Beratung über Notwendigkeit und Zweck-
mäßigkeit des Abschlusses von Verträgen; 

 b) Einholung von Angeboten, bei Personal 
ggf. Insertion, auf Kosten der Eigentümer-
gemeinschaft; 

 c) Führung von Vertragsverhandlungen; 

 d) stichprobenweise Überwachung der ord-
nungsmäßigen Durchführung der Verträge, 
ggf. durch Beauftragte der Eigentümerge-
meinschaft wie z. B. den Hausmeister; 

 e) Bearbeitung von Versicherungsschäden -
 soweit diese das gemeinschaftliche Eigen-
tum betreffen -, insbesondere deren recht-
zeitige Meldung; 

 

Besondere Leistungen 
 

 
1.5 Aufbewahrung von Verwaltungsunterlagen 
 

Grundleistungen 

 a) geordnete Aufbewahrung sämtlicher Ver-
waltungsunterlagen, die zur ordnungsmä-
ßigen Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums während des Bestehens der Ei-
gentümergemeinschaft erforderlich sind, z. 
B. Teilungserklärung mit Gemeinschafts-
ordnung, Haus- und Nutzungsordnungen, 
Eigentümerlisten, Niederschriften über Ei-
gentümerversammlungen, Ausfertigungen 
gerichtlicher Entscheidungen und behördli-
cher Verwaltungsakte, Aufteilungspläne, 
Bestandspläne, Schließpläne, Sicherungs-
scheine, Generalschlüssel, Betriebsanlei-
tungen usw.; 

 b) geordnete Aufbewahrung sonstiger Verwal-
tungsunterlagen, insbesondere der Verträ-
ge mit Dritten, Abrechnungen, Buchhal-
tungsunterlagen mit Konten, Buchungsbe-
lege und Bankauszüge, solange sie unmit-
telbare Auswirkungen haben, und bis zur 
vollständigen Abwicklung der jeweiligen 
Verträge; 

 c) im übrigen Aufbewahrung der Verwal-
tungsunterlagen in entsprechender Anwen-
dung der steuerlichen Vorschriften, insbe-
sondere gem. § 41 Abs. 1 S. 6 EStG und 
§ 147 AO; nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen ist der Verwalter be-
rechtigt, die diesbezüglichen Verwaltungs-
unterlagen zu vernichten. Hierüber haben 
die Wohnungseigentümer zu beschließen; 

Besondere Leistungen 
 

(B)* = Beschluss der WEG erforderlich 
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2. Juristische Verwaltung 
 
2.1 Abschluss und Änderung aller zur Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen 

und zweckmäßigen Verträge. 
 

Grundleistungen 

 a) Anstellungsvertrag mit Hausmeistern und 
sonstigem Dienstpersonal einschließlich 
der Erstellung objektbezogener Dienstan-
weisungen, ggf. Vertrag mit einem Haus-
meisterserviceunternehmen; 

 b) Versicherungsverträge: Brandversicherung, 
Leitungswasser- und Sturmversicherung, 
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversi-
cherung, Gewässerschadenhaftpflichtversi-
cherung (bei Vorhandensein eines Öl-
tanks); 

 c) Wartungsverträge: z. B. für Heizungsanla-
ge, Lüftungsanlage, Fahrstuhl, Gemein-
schaftsantenne, Kabel, Parabolspiegel; 

 d) Mietverträge über Teile des gemeinschaftli-
chen Eigentums, z. B. Kfz-Stellplätze oder 
Hausmeisterwohnung, ggf. auch die Anmie-
tung einer im Sondereigentum eines Woh-
nungseigentümers stehenden Wohnung 
und deren Weitervermietung an den Haus-
meister (B)*; 

 e) Verträge über die Anschaffung von 
Gebrauchsgegenständen, die der ord-
nungsmäßigen Bewirtschaftung des ge-
meinschaftlichen Eigentums dienen, z. B. 
Gartengeräte, Hausmeisterwerkzeuge; 

 f) Lieferungs- und Entsorgungsverträge: z. B. 
über Strom, Wasser, Gas, Müll oder Heizöl; 

 g) Werkverträge zur ordnungsmäßigen Erfül-
lung der Verpflichtung zur Instandhaltung 
und Instandsetzung, insbesondere mit 
Bauhandwerkern, Ingenieuren und Archi-
tekten; 

 h) Verträge mit Geldinstituten über die Auf-
nahme von Darlehen bis zur Höhe von ei-
nem Sechstel der Summe des beschlosse-
nen Gesamtwirtschaftsplanes, soweit die 
Eigentümergemeinschaft nicht etwas ande-
res beschließt; 

 i) Verträge mit Geldinstituten über die Füh-
rung von Bankkonten, Verwaltung von De-
pots und Anlage von Geldern; 

 j) Verträge mit einer Heizungsabrechnungs-
firma über die Erstellung einer Heizkosten-
abrechnung; 

 k) sonstige zur ordnungsmäßigen Verwaltung 
erforderlichen oder zweckmäßigen Verträ-
ge; 

 
Besondere Leistungen 
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2.2 Beendigung, insbesondere Kündigung der in Ziff. 2.1 genannten Verträge 
 
2.3 Teilnahme am rechtsgeschäftlichen Verkehr als Vertreter der Wohnungseigentümer 

 
Grundleistungen 

 a) Abgabe von Willenserklärungen und Vor-
nahme von Rechtshandlungen, die mit der 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums zusammenhängen, insbesondere 
− die Abgabe von Erklärungen, die zur 

Herstellung einer Fernsprechteilneh-
mereinrichtung, einer Fernseh- und 
Rundfunkempfangsanlage oder eines 
Energieversorgungsanschlusses zu-
gunsten eines Wohnungseigentümers 
oder der Eigentümergemeinschaft erfor-
derlich sind; 

− die Abgabe sachdienlicher Erklärungen 
gegenüber dem jeweiligen Versicherer 
bei Eintritt eines Versicherungsfalles; 

 b) Entgegennahme von Willenserklärungen 
und Zustellungen, soweit sie an alle Woh-
nungseigentümer in dieser Eigenschaft ge-
richtet sind; 

 c) Durchführung von Maßnahmen, die zur 
Wahrung einer Frist oder zur Abwendung 
eines sonstigen Rechtsnachteils erforder-
lich sind; 

 

Besondere Leistungen 

 d) Beauftragung und Information eines 
Rechtsanwaltes zur Durchführung der 
Maßnahmen gem. lit. c). 
nach Aufwand  Ja 
alternativ: Pauschalvergütung Nein 

 

 
2.4 Gerichtliche Vertretung der Wohnungseigentümer 

 
Grundleistungen 

 a) Beratung der Eigentümer über Notwendig-
keit oder Zweckmäßigkeit der Einleitung 
gerichtlicher Verfahren; 

 b) Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der 
Vertretung der Wohnungseigentümer, so-
weit alle Wohnungseigentümer oder ein 
von der Wohnungseigentümergemeinschaft 
ermächtigter Prozess- bzw. Verfah-
rensstandschafter in Aktivprozessen oder -
verfahren Kläger oder Beklagte bzw. An-
tragsteller oder Antraggegner sind; aus-
nahmsweise bei Beschlussanfechtungen 
nur die Wohnungseigentümer, die Antrag-
gegner sind; 

 

Besondere Leistungen 

 c) Vertretung der Wohnungseigentümer in 
mündlichen Verhandlungen; 
Nach Aufwand  Ja 
alternativ: Pauschalvergütung Nein 

  
 
 



© Dachverband Deutscher Hausverwalter e.V. und Wunder Hausverwaltungs GmbH 8

3. Finanz- und Vermögensverwaltung 
 
3.1 Einrichtung und Führung einer objektbezogenen Buchhaltung. 

 
Grundleistungen 

 a) Datenerfassung und Datenpflege; 

 b) Führung der erforderlichen personen- und 
sachbezogenen Konten und Überwachung 
der Zahlungsverpflichtungen der Woh-
nungseigentümer sowie der Einhaltung des 
Wirtschaftsplans, wobei die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung insoweit 
anzuwenden sind, als dies zur Erfüllung der 
Abrechnungs- und Rechnungspflicht erfor-
derlich ist; 

 c) geordnete Aufbewahrung der Belege; 
 

Besondere Leistungen 
 

 
3.2 Rechnungswesen 
 

Grundleistungen 

 a) kaufmännische Rechnungsprüfung; 

 b) Bewirken der Zahlungen, soweit möglich 
durch Überweisung und unter Nutzung et-
wa gewährter Skonti; 

 c) Abrechnung einer etwa vorhandenen 
Hausmeisterkasse sowie der Erlöse aus 
Waschmünzverkäufen; 

 d) Entgegennahmen und Abrechnung der 
Benutzungsgebühren für Gemeinschafts-
einrichtungen; 

 

Besondere Leistungen 
 

 
 

3.3 Wirtschaftsplan und Einziehung von Hausgeldern  
 

Grundleistungen 

 a) Aufstellung eines Wirtschaftsplans beste-
hend aus Gesamtwirtschaftsplan und Ein-
zelwirtschaftsplan je Wohnungs- und Teil-
eigentum für jedes Wirtschaftsjahr bis spä-
testens 6 Monate nach Beginn des betref-
fenden Wirtschaftsjahres (für den Fall der 
Fortgeltung des bis zum Ende des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahres geltenden 
Wirtschaftsplanes); 

 b) Berechnung, Abruf und Einziehung des 
Hausgeldes auf der Grundlage des von den 
Wohnungseigentümern beschlossenen 
Wirtschaftsplanes; die Wohnungseigentü-
mer verpflichten sich insoweit, am Last-
schriftverfahren teilzunehmen; 

 c) buchungsmäßige Verarbeitung von Verän-
derungen der Hausgeldzahlungspflicht auf-
grund beschlossener Wirtschaftspläne; 

Besondere Leistungen 

 d) Anmahnen rückständiger Beiträge nach 
Verzugseintritt (Vorauszahlungen, Son-
derumlagen, Abrechnungsfehlbeträge) so-
wie der hierdurch anfallenden Mahngebühr;  
Gebühr je Mahnung 10,00 EUR 

 e) zusätzliche Tätigkeiten aufgrund Nichtteil-
nahme am Lastschriftverfahren der Woh-
nungseigentümer. 
Vergütungsschuldner: 
Der jeweilige Wohnungseigentümer 
Pauschalvergütung je Fälligkeit 1,55 EUR 
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3.4 Jahresabrechnung und Rechnungslegung 
 

Grundleistungen 

 a) Erstellung der Jahresabrechnung, beste-
hend aus einer Gesamtabrechnung über 
die tatsächlichen Einnahmen und Ausga-
ben und einer Aufteilung des Abrech-
nungsergebnisses auf jedes Wohnungs- 
und Teileigentum (Einzelabrechnung), und 
zwar - soweit die Anlage zentral beheizt 
und/oder mit Warmwasser versorgt wird - 
unter Einbeziehung der Heizkostenabrech-
nung, die von einer mit der Ablesung und 
Abrechnung auf Kosten der Eigentümer-
gemeinschaft zu beauftragenden Wärme-
dienstfirma zu erstellen ist -, bis spätestens 
6 Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres; 
mit der Jahresabrechnung wird ein Vermö-
gensstatus unter Angabe der Entwicklung 
der Konten der Eigentümergemeinschaft 
sowie der Forderungen und Verbindlichkei-
ten der Eigentümergemeinschaft vorgelegt; 

 b) Anforderung und Einziehung der sich aus 
der beschlossenen Abrechnung ergeben-
den Fehlbeträge sowie Auszahlung der sich 
aus der beschlossenen Abrechnung erge-
benden Guthaben; 

 c) buchungsmäßige Verarbeitung der Ergeb-
nisse der beschlossenen Abrechnung; 

 d) Teilnahme an der Rechnungsprüfung durch 
den Verwaltungsbeirat; 

 e) Gewährung der Einsichtnahme in die der 
Jahresabrechnung zugrunde liegenden Un-
terlagen, Rechnungen und Belege; 

 f) Versendung der Saldenliste über den Saldo 
aus der Jahresabrechnung der übrigen 
Wohnungseigentümer an den einzelnen 
Wohnungseigentümer; 

Besondere Leistungen 
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3.5 Verwaltung der gemeinschaftlichen Gelder 
 

Grundleistungen 

 a) Eröffnung und Führung eines Girokontos 
für Hausgelder und eines Anlagekontos für 
die Instandhaltungsrückstellung bei einem 
oder mehreren Geldinstituten, die der Ver-
walter bestimmt; beide Konten sind als of-
fene Fremdkonten zu führen, deren Inhaber 
sämtliche Mitglieder der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft sind; beide Konten sind 
getrennt vom Vermögen des Verwalters 
und vom Vermögen Dritter zu führen; 

 b) Überweisung der im Hausgeld anteilig ent-
haltenen Beiträge zur Instandhaltungsrück-
stellung spätestens zum Ende des Wirt-
schaftsjahres; der Verwalter ist aber be-
rechtigt, die Mittel der lnstandhaltungs-
rückstellung zur Abdeckung von Liquidi-
tätsengpässe der Gemeinschaft in An-
spruch zu nehmen; 

 c) Das Hausgeldkonto lautet wie folgt: 
Konto-Inhaber: 

Eigentümer der Wohnungseigentümerge-
meinschaft  
  

  

vertreten durch den Verwalter:  

Wunder Hausverwaltungs GmbH  

  

Konto-Nr.:   

Bankleitzahl:   

Kreditinstitut:   

  

 

Besondere Leistungen 
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4. Technische Verwaltung 
 
4.1 Durchführung der für die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung sowie in sonsti-

gen dringenden Fällen der zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maß-
nahmen. 

 
Grundleistungen 

 a) Überwachung des baulichen und techni-
schen Zustands des gemeinschaftlichen 
Eigentums durch periodische und aperiodi-
sche Begehungen, erforderlichenfalls unter 
Beiziehung von Sonderfachleuten auf Kos-
ten der Eigentümergemeinschaft, über die - 
mit Ausnahme von dringenden Fällen - ein 
Beschluss der Wohnungseigentümer her-
beizuführen ist (B)*; 

 b) Beratung der Eigentümergemeinschaft über 
die Notwendigkeit der Vornahme von In-
standhaltungs- und Instandsetzungsarbei-
ten einschließlich der Klärung der Zustän-
digkeit (Sonder- oder Gemeinschaftseigen-
tum) und der Beratung über Rückgriffsmög-
lichkeit (z. B. Versicherung, Bauträger, 
Handwerker); 

 c) Einholung von Kostenvoranschlägen und 
Angeboten; 

 d) Führen von Vertragsverhandlungen und 
Vergabe der Aufträge, in der Regel in 
schriftlicher Form; 

 e) Überwachung der Arbeiten, insbesondere 
der Ausführungszeiten; 

 f) technische Rechnungsprüfung; 

 g) Abnahme der Arbeiten; 

 h) Rüge festgestellter Mängel; 

 i) Veranlassung der Tätigkeiten gem. lit. c) 
bis h) nur für Instandhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen, deren Auftrags-
summe 15.000,00 EUR nicht überschreitet 
und/oder deren Durchführung die Zuzie-
hung eines Sonderfachmanns nicht erfor-
dert; 

 j) Veranlassung von sofortigen Maßnahmen 
in dringenden Fällen - z. B. Rohrbruch, 
Brand- oder Sturmschäden; 

 k) Meldung von Schäden am Gemeinschafts-
eigentum an die Versicherung; 

 l) Organisation und Überwachung der Perso-
nen, die mit der Erfüllung von Verkehrssi-
cherungspflichten beauftragt sind; 

Besondere Leistungen 

 m) Veranlassung der Tätigkeiten gem. lit. c) 
bis h) bei Instandhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen, deren Auftragssumme 
einen Betrag von 15.000,00 EUR über-
schreitet bzw. deren Durchführung die Zu-
ziehung eines Sonderfachmanns erfordert; 
Nach Aufwand  Ja 
alternativ: 
aus der Schlussrechnungssumme Nein 
 

 

 

 

(B)* = Beschluss der WEG erforderlich 



© Dachverband Deutscher Hausverwalter e.V. und Wunder Hausverwaltungs GmbH 12

4.2 Durchführung baulicher Änderungen (Umbauten, Ausbauten, Modernisierungen) 
 

Grundleistungen 

 a) Stellungnahme zu beabsichtigten baulichen 
Veränderungen; 

 

Besondere Leistungen 
 

 
 
4.3 Abnahme des gemeinschaftlichen Eigentums und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen 

gegen den Veräußerer (Bauträger) 
 

Grundleistungen 

 a) Beratung zum Inhalt zweckmäßiger Be-
schlussfassungen; 

 b) Beratung über die Hinzuziehung von Son-
derfachleuten; 

Besondere Leistungen 
 

 

 

 

4.4 Sonstige technische Verwaltungsleistungen 
 

Grundleistungen 

 a) Bestellung von Schlüsseln und Schließzy-
lindern aus der gesicherten Schließanlage 
für Räume des gemeinschaftlichen Eigen-
tums für den Gemeingebrauch; 

 b) Veranlassung der Prüfung und Wartung 
von Sicherheitseinrichtungen durch Hand-
werker, Sachverständige und Technischen 
Überwachungsverein (TÜV) wie z. B. für 
Heizung, Aufzüge, Blitzschutzanlagen, Lüf-
tungs- und CO2-Anlagen, Garagentoran-
triebe, Brandschutzeinrichtungen (Feuerlö-
scher, Löschwasserleitungen, Brandschutz-
türen, Rauchabzugsklappen, Öltank- und 
Ölüberwachungsanlagen, Ölabscheider); 

 

Besondere Leistungen 
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IV. Pflichten der Wohnungseigentümer 
1. Übergabe und Einlagern der Unterlagen 

• Sämtliche Verwaltungsunterlagen, die zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung erforderlich sind, sind 
dem Verwalter rechtzeitig vor Beginn der Tätigkeit in geordneter Form auszuhändigen, insbesonde-
re: Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung mit Teilungsplänen und Abgeschlossenheitsbescheini-
gungen; 

• aktuelle Stammdaten (Eigentümerlisten, Adressen, Wohnungsnummern, Wohn-/Heizflächen); 
• Beschlussprotokolle aller Eigentümerversammlungen; 
• alle gerichtlichen Entscheidungen aus WEG-Verfahren; 
• vollständige Bau-, Revisions- und Lagepläne einschließlich Massenangaben; 
• alle Verträge, die mit Dritten im Namen der Gemeinschaft abgeschlossen und noch nicht vollständig 

abgewickelt worden sind; 
• den gültigen Wirtschaftsplan und die letzte Jahresabrechnung mit den vom Beirat geprüften Belegen 

in geordneter und zusammengestellter Form einschließlich Geldbestandsnachweis über gemein-
schaftliche Gelder in spezifizierter Form; 

• ältere Abrechnungen, Belege und Unterlagen werden bei bzw. zu Lasten der Gemeinschaft eingela-
gert. 

 
2. Schadensmeldung 

Erkannte Schäden am Gemeinschaftseigentum, auch im Bereich des Sondereigentums, sind vom 
Wohnungseigentümer dem Verwalter unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
3. Zutritt zum Wohnungseigentum 

Der Zutritt zum Wohnungseigentum nach vorheriger Terminanmeldung ist durch den Wohnungseigen-
tümer oder Dritte für Ablese-, Überprüfungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Wohnungs-
/Gemeinschaftseigentum sicherzustellen. 

 
4. Hausordnung des Wohnungseigentums 

Jeder Wohnungseigentümer hat für die Einhaltung der jeweils gültigen Hausordnung zu sorgen, und 
zwar auch in Bezug auf Personen, denen er den Gebrauch ganz oder teilweise überlässt, insbesondere 
in Bezug auf Mieter. Die Hausordnung sowie den Gebrauch betreffende Regeln der Teilungserklärung/ 
Gemeinschaftsordnung der Eigentümergemeinschaft sind als Bestandteil in den Mietvertrag aufzuneh-
men. 
 

5. Wertverbesserungen 
Um eine Unterversicherung des Gebäudes zu vermeiden, sind Wertverbesserungen im Sondereigen-
tum, die über die Ausstattung gemäß Baubeschreibung hinausgehen, dem Verwalter unter Angabe der 
Werte unverzüglich schriftlich mitzuteilen, sofern nicht eine gesonderte Regelung besteht. 

 
6. Weiterveräußerung und Änderungen 
 a) Bei Weiterveräußerung hat der Veräußerer dem Verwalter die Stammdaten des Erwerbers/der Erwer-

ber (Vor- und Nachnamen, Anschrift und den Tag der Eigentumsumschreibung im Grundbuch) unver-
züglich schriftlich mitzuteilen; 

 
 b) Änderungen der Adresse und des Bankkontos sind dem Verwalter unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
7. Personenmehrheit 

Mehrere Personen, die Eigentümer eines Wohnungseigentums sind (Erbengemeinschaften, BGB-
Gesellschaften), sind verpflichtet, dem Verwalter schriftlich einen Bevollmächtigten zu benennen, der 
berechtigt ist, Willenserklärungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseigen-
tum stehen, für sie entgegenzunehmen und abzugeben. Ehegatten sind gegenseitig hierzu bevollmäch-
tigt, wenn sie nichts anderes bestimmen. 
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V. Vollmacht des Verwalters 
 
1. Der Verwalter kann von der Wohnungseigentümergemeinschaft die Ausstellung einer notariell beglaubig-

ten Vollmachtsurkunde verlangen, aus der sich der Umfang seiner Vertretungsmacht ergibt; Ermächti-
gung des Beiratsvorsitzenden - falls vorhanden - die Vollmachtsurkunde namens der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft zu unterschreiben. 
Erlischt die Vertretungsmacht, so ist die Vollmachtsurkunde den Wohnungseigentümern unverzüglich zu-
rückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht an der Urkunde steht dem Verwalter nicht zu. 

 
2. Der Verwalter wird bevollmächtigt, im Namen und für Rechnung der Wohnungseigentümer alle Rechts-

geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
und die Erfüllung der in Ziffer III. aufgeführten Aufgaben und Befugnisse des Verwalters betreffen. 
Insbesondere wird er bevollmächtigt: 

 
 a) die Wohnungseigentümer gegenüber Dritten und gegenüber einzelnen Eigentümern gerichtlich und 

außergerichtlich zu vertreten sowie Ansprüche der Eigentümergemeinschaft gegen Dritte oder ge-
genüber einzelnen Wohnungseigentümern gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen; er ist 
zum Abschluss von Vergleichen berechtigt; 

 
 b) Untervollmacht zu erteilen und im Zusammenhang mit der gerichtlichen Vertretung der Wohnungsei-

gentümer stets einen Rechtsanwalt zu beauftragen; 
 
 c) einen Rechtsanwalt mit der Vertretung der Beschlussfassenden Mehrheit bei Beschlussanfechtungen 

oder Klagen einzelner Eigentümer gegen die übrigen Wohnungseigentümer zu beauftragen; dies gilt 
auch für den Fall der Anfechtung von Beschlüssen über die Jahresabrechnung, die Entlastung des 
Verwalters und Beschlüssen, von denen der Verwalter unmittelbar oder mittelbar betroffen ist; 

 
 d) Bankkonten zu eröffnen und aufzulösen; 
 

e) Personal einzustellen (z. B. Hausmeister, Reinigungskräfte) und zu kündigen. 
 

f) Versicherungen abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen. 
 
 
 
 
 
 
VI. Haftung des Verwalters 
 
1. Der Verwalter hat seine Aufgaben mit der Sorgfalt eines erfahrenen und fachkundigen Verwalters von 

Wohnungseigentum zu erfüllen und alle mit seiner Tätigkeit zusammenhängenden Rechtsvorschriften zu 
beachten. 

 
2. Sämtliche Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren am Ende des dritten Jahres nach ihrem Entstehen. 
 
3. Der Verwalter hat eine angemessene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abzuschließen und zu 

unterhalten. 
 
4. Die Haftung für ein Verhalten des Verwalters, das weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ist, wird der 

Höhe nach auf die Versicherungssumme begrenzt. Diese beträgt 100.000,00 EUR. 
 
5. Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, in der ordentlichen Wohnungseigentümerversammlung über 

die Entlastung des Verwalters zu beschließen und Entlastung zu erteilen, es sei denn, dass dadurch be-
stehende oder mögliche Ansprüche gegen den Verwalter, die zu benennen sind, ausgeschlossen wür-
den. 
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VII. Vergütung 
 
1. Vergütung für Grundleistungen 
 
a) Der Verwalter erhält für die aus diesem Vertrag von ihm zu erbringenden Grundleistungen eine monatli-

che Vergütung von zur Zeit 
 

........ EUR je Wohnung 
 
........ EUR je gewerblich oder freiberuflich genutzter Einheit 
 
........ EUR je Garage/Abstellplatz 
 
........ EUR je sonstigem Teileigentum 
zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. 

 
Die dem Verwalter im Zusammenhang mit der Erbringung der Grundleistungen stehenden Auslagen wie 
Porti, Telefon etc. werden nicht zusätzlich vergütet. 
 
Die Vergütung für die Grundleistungen ist monatlich im Voraus fällig. 

 
 
2. Vergütung für Besondere Leistungen 
 
Die Besonderen Leistungen werden wie folgt vergütet: 
 
a) Die Besonderen Leistungen des Verwalters werden nach Aufwand - soweit vereinbart - abgerechnet; 

hierfür beträgt der Stundensatz 
 
für Inhaber, Geschäftsführer oder Prokuristen .........................50,00 EUR; 
 
für Sachbearbeiter .........................35,00 EUR; 
 
 

b) Vergütungsschuldner, Fälligkeit 
Die Vergütung für Besondere Leistungen erhält der Verwalter von der Eigentümergemeinschaft, es sei 
denn, dass zum Schuldner der Vergütung etwas anderes vereinbart ist. 
Die Vergütung ist mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
 

c) Kostenerstattung Verfahren nach § 43 WEG 
Dem Verwalter sind Aufwendungen, auch für beauftragte Verfahrensbevollmächtigte, die ihm als Beteilig-
ter oder Zustellungsbevollmächtigter an einem Verfahren gemäß § 43 WEG entstehen, unverzüglich zu 
erstatten. Dies gilt auch, wenn in der richterlichen Entscheidung keine Erstattung von außergerichtlichen 
Kosten angeordnet ist. Der Verwalter hat das Recht, diese Kosten aus dem Girokonto der Gemeinschaft 
zu entnehmen. 
 

d) Auslagenersatz 
Die dem Verwalter im Zusammenhang mit der Erbringung der Besonderen Leistungen zustehenden 
Auslagen wie Fahrtkosten, Porti, Telefon, Telefax werden gegen Nachweis erstattet. Bis 50 Kopien je 
Vorlage werden 0,35 EUR je Stück, darüber hinaus 0,25 EUR je Stück berechnet. 
 

e) Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer ist in der gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen. 
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VIII. Schlussbestimmungen 
 
1. Für den Fall der Veräußerung eines Wohnungseigentums stimmt der Verwalter dem Eintritt des Erwer-

bers in diesen Vertrag anstelle des Veräußerers mit Wirkung ab Eigentumsübergang schon jetzt zu. 
 
2. Bei einer Veräußerung vor dem Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft hat der Veräußerer 

die Erwerber von Wohnungseigentum zum Eintritt in diesen Verwaltervertrag zu verpflichten; der Verwal-
ter stimmt dem Eintritt des Erwerbers in diesen Vertrag mit Wirkung ab Eintragung der Auflassungsvor-
merkung im Grundbuch und Übergang des Besitzes auf den Erwerber schon jetzt zu. 

 
3. Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten entsprechend auch für ein Teileigentum, ein Wohnungserb-

baurecht und ein Teilerbbaurecht, soweit sich aus dem Inhalt und Zweck einzelner Bestimmungen nichts 
anderes ergibt. 

 
4. Der Verwalter ist berechtigt, für einzelne Wohnungseigentümer Leistungen (z. B. Betriebskostenabrech-

nung mit Mietern) gegen Entgelt zu erbringen. 
 
5. Für Erklärungen des Verwalters, die diesen Vertrag betreffen, ist der Verwaltungsbeirat empfangsbevoll-

mächtigt. Steht ein Wohnungseigentum mehreren Personen zu, so bevollmächtigen sich diese gegensei-
tig zur Entgegennahme von Willenserklärungen des Verwalters; diese Vollmacht kann aus berechtigtem 
Interesse widerrufen werden. 

 
6. Gegenseitige Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren am Ende des dritten Jahres nach ihrem Entste-

hen. 
 
7. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der Wohnungseigentümer 

durch Beschluss und der Zustimmung des Verwalters. 
 
 
IX. Sonstige Vereinbarungen 
 
 
_____________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________  

 
 
............................., .................................. 
Ort                    Datum 
 
 
................................................................. ........................................................................................... 
Verwalter Wohnungseigentümergemeinschaft 
 

vertreten durch die Beiräte 
.................................................................................... 
die durch Beschluss der Wohnungseigentümerver-
sammlung vom ................. zu Tagesordnungspunkt ..... 
zum Abschluss des Verwaltervertrages ermächtigt sind. 
 


